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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Publizistikförderungsgesetz 1984 und das 
Stellenbesetzungsgesetz geändert werden; Ressortstellungnahme 
 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur nimmt Bezug auf das do. Schreiben 
vom 17. Februar 2012, dankt für die Übermittlung des im Betreff angeführten Entwurfes und 
erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Zu Art. X2 (Änderung des Stellenbesetzungsgesetzes): 
Grundsätzlich wird der Entwurf seitens des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur 
begrüßt. 
 
Gleichzeitig ersucht das des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in § 7 Abs. 1 
Z 1 nach der Wendung „… ihre Leistungen im Wettbewerb anbieten“ die Formulierung „oder mit 
anderen Anbietern im Wettbewerb stehen“ hinzuzufügen. Durch diesen Zusatz wird sicher-
gestellt, dass neben der Betrachtung aus Sicht des betroffenen Unternehmens auch die 
Betrachtung aus Sicht des Marktes berücksichtigt wird. 
 
In § 7 Abs. 1 Z 2 sollen demgegenüber offenbar Unternehmen erfasst werden, die Leistungen 
überwiegend an den Bund erbringen, wie etwa das Bundesrechenzentrum. Im Sinne der Klarheit 
der Bestimmung sollte daher anstelle der Formulierung „für die Anteilseigner“ die Formulierung 
„für den Bund“ verwendet werden sowie am Satzbeginn der Bestimmung nach dem Wortlaut 
„bei Unternehmen, die“ hinzugefügt werden „nicht unter Z 1 fallen und“. 
 
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass in § 7 Abs. 1 Z 2 aus sprachlichen Gründen nach dem 
Wortlaut „… vom Gesetz zeitlich begrenzten Funktionen vorgesehenen“ das Wort „Gesamt-
jahresbezüge“ hinzuzufügen wäre. 
 
Eine Ausfertigung dieser Erledigung wird dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis 
gebracht. 
 

Wien, 24. Februar 2012 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Andreas Bitterer 
 
Elektronisch gefertigt 
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